
 

 

 - 1 - 

 

Satzung  

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen LeBrecht 23 62 e.V 

Der Sitz des Vereins ist: c/o Theinert, Lenaustraße 23, 12047 Berlin. 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 Ziele und Aufgaben des Vereins 

Zweck des Vereins ist der Wohnraumerhalt und der Schutz vor Entmietung bestehender 
Mietverhältnisse, Verhinderung von künstlichem Leerstand zum Zweck der Kapitalsteigerung, 
die Erhaltung einer vielschichtigen sozialen Wohn-, und Gewerbekultur von Miethäusern in 
Berlin. Die aktive Förderung des Milieuschutzes in Berlin. Die Förderung von sinnvollen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen zur Sanierung und Verhinderung von Luxussanierungen. Eine 
mögliche Vorbereitung zum Erwerb (auch Teilerwerb) von Objekten und deren Umwandlung 

in eine Genossenschaft.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung und Durchführung von 
Verbraucherberatung und Verbraucherschutz, Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von 
kostenlosen Informationsmaterialien für Dritte. Aufbau und Pflege von Netzwerken sowie 
Schnittstelle zu Behörden und öffentlichen Institutionen sowie zu politischen Organisationen 
und anderen Vereinen. Juristische Vertretung von Dritten. Die Förderung des 

bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und Zwecke. 

Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen gleiche 
Rechte ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und weltanschaulicher 
Toleranz und Neutralität 

Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist. 
 
Der Verein verpflichtet sich zur Umsetzung und Einhaltung der Regeln nach dem Gesetz zur 
Beseitigung von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität (§ 1 AGG). 
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§ 4 Steuerbegünstigung 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein 
ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das 
Vereinsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 5 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

§ 6 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

§ 7 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung 

an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen 
Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 
Frist von drei Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt 

werden.  

 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/N/nat_rliche_Person/index.php
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Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere 
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens 4 Monaten / einem Jahr. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt 
die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die 
Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung. 

§ 10 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 

bestimmt die Mitgliederversammlung. Der Mitgliedsbeitrag beträgt: 40 Euro / Mitglied und Jahr. 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über deren Höhe und 

Fälligkeit der Vorstand jeweils für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. 

Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung besonderer Angebote des Vereins, 
die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen. 

Umlagen können bis zum dreifachen des Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden bei einem 
besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins 

gedeckt werden kann, insbesondere für die Finanzierung von Baumaßnahmen und Projekten.  

(2) Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung die Erbringung von Dienstpflichten und 
deren Ablösung im Falle der Nichterbringung beschließen. 

(3) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen können im Bankeinzugsverfahren mittels 
Lastschrift eingezogen, als Barzahlung getätigt oder als Banküberweisung vorgenommen 
werden. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, bei der Erteilung 

einer Einzugsermächtigung für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 

Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und Umlagen 
Sorge zu tragen. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind an den Verein zur Zahlung 
spätestens fällig am 1.3. eines laufenden Jahres und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht 
eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Auf 
Antrag eines Mitglieds kann der Vorstand Ratenzahlung sowie Stundung der Zahlung 

beschließen.  

Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 
Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/ der Gebühren/ 
der Umlage keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche 
dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies 
gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein 

nicht mitgeteilt hat.  
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§ 11 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. der Geschäftsführende Vorstand 

2. Kassenwart 

3. der erweiterte Vorstand 

4. die Mitgliederversammlung. 

§ 12 Geschäftsführender Vorstand 

(1) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus zwei Personen,  

 dem 1. Geschäftsführenden Vorstand, 

 dem 2. Geschäftsführenden Vorstand. 

Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Geschäftsführende Vorstand kann sich 
eine Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben. 

(2) Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder 
gem. § 9 Abs.1 der Satzung. Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei 
Geschäftsführende Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins 

berechtigt. Der Vorstand wird für die Dauer von einem Jahr gewählt.  

(3) Der Geschäftsführende Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und 
erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder 
Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

 die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 
Mitgliederversammlung durch den 1.  Und 2. Geschäftsführenden Vorstand 
oder einen Stellvertreter. 

 die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Gebühren und 

Umlagen. 

 Juristische Vertretung. 

 Vertretung des Vereins gerichtlich und außergerichtlich 

(4) Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein 
neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Maßgebend ist die 

Eintragung des neu gewählten Geschäftsführenden Vorstandes in das Vereinsregister. 
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(5) Scheidet ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes in der laufenden 
Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich der Vorstand aus dem Kreise der 
Vereinsmitglieder durch Zuwahl ergänzen. Das hinzugewählte Geschäftsführende 
Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen 

Vorstandsmitglieder. 

(6) Die Beschlussfassung des Geschäftsführenden Vorstandes erfolgt in 
Geschäftsführenden Vorstandssitzungen, zu denen der Geschäftsführende 

Vorsitzende nach Bedarf einlädt. 

(7) Im Einzelfall kann der Geschäftsführenden Vorstand anordnen, dass die 
Beschlussfassung über einzelne Gegenstände im Umlaufverfahren per e-mail, im 
Rahmen einer Telefonkonferenz oder im Rahmen einer Online-Versammlung erfolgt. 
Es gelten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser 

Satzung.  

(8) Die Tätigkeit des Geschäftsführenden Vorstandes ist unentgeltlich. Es gelten die 

Regelungen im §16. 

§ 13 Erweiterter Vorstand 

(1) Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der erweiterte Vorstand ist nicht 
Vorstand im Sinne des Gesetzes (§ 26 BGB) Er nimmt lediglich die Funktionen wahr, 
die ihm nach der Satzung innerhalb des Vereins übertragen sind. Der erweiterte 
Vorstand ist nicht berechtigt den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 

(2) Die Wahl seiner Mitglieder erfolgt auf der Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit. Der erweiterte Vorstand ist für ein Geschäftsjahr gewählt. Scheidet ein 
Mitglied des erweiterten Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so 
kann sich der erweiterte Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder durch Zuwahl 
ergänzen. Das hinzugewählte erweiterte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte 
und Pflichten wie alle anderen erweiterten Vorstandsmitglieder. 

(3) Die Aufgaben umfassen: 
-Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit 
-Netzwerkarbeit 
-Socialmedia Betreuung 
-Steuerecht -, Steuerangelegenheiten des Vereins 
-Monatliches schriftliches Berichtswesen an den Geschäftsführenden Vorstand 

   (4)  Der erweiterte Vorstand besitzt keine Beschlussfähigkeit.  
  (5)  Die Tätigkeit des erweiterten Vorstandes ist unentgeltlich. 
        Es gelten die Regelungen im §16.  

 
Die genaue Aufgabenzuordnung, an gewählte erweiterte Vorstandmitglieder legt der 
Geschäftsführende Vorstand fest.  
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§ 14 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, 
Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung 
von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 
Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und 
Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus 

der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von 

Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den 
Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift 

gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekannt zumachen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn der 

Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Bei Abstimmungen entscheidet 

die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Ausnahmen regelt der § 21.  

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 Kassenwart und Kassenprüfung 

Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder einen 
Kassenprüfer. Dieser solle in Buchführungs- und Geschäftsaufzeichnungsfragen 

erfahren sein. Der Kassenprüfer kann insgesamt dreimal wiedergewählt werden. 

(2) Aufgabe des Kassenprüfers ist die Prüfung der  Finanzbuchhaltung und 
Finanzverwaltung sowie der Kassen des Vereins und evtl. bestehender 

Untergliederungen.  

Der Kassenprüfer ist zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in 
sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet. Der Kassenprüfer kann auf 
wirtschaftlichem Gebiet beratend tätig sein. Die Festlegung der Zahl der Prüfungen liegt in 
pflichtgemäßem Ermessen der Kassenprüfer. Dies gilt auch für unangemeldete, sogen. Ad 

hoc – Prüfungen. 

(3) Dem Kassenprüfer ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten 
Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihm zu erteilen. Die Vorlage von 

Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden. 

(4) Der Kassenprüfer erstattet der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über das 
Ergebnis seiner Prüfhandlungen und empfiehlt dieser ggf. in seinem Prüfbericht die 
Entlastung des Vorstandes. Der Prüfbericht des Kassenprüfers ist dem Vorstand 
spätestens drei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung vorzulegen . Der 
Prüfbericht muss einheitlich sein, er darf keine abweichenden Meinungen vom 

Kassenprüfer enthalten. 

(5) Wird kein Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und der 
Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht 
und Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer. 

§ 16 Aufwendungsersatz 

Amtsträger, Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Anspruch auf 
Aufwendungsersatz nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit 
für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto 
und Telefonkosten. Die Erstattung setzt die vorherige Auftragserteilung durch den Vorstand 
voraus und erfolgt nur in dem Umfang und in der Höhe, wie sie durch die gesetzlichen 

Vorschriften als steuerfrei anerkannt ist. 
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§ 17 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 

(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des 
Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und 
sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus 

gespeichert, übermittelt und verändert. 

 Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem 
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine  anderweitige, über die Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 

Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

 Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 

der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

§ 18 Haftung 

Geschäftsführender Vorstand 

(1) Ein Geschäftsführender Vorstand, der unentgeltlich tätig ist, haftet dem Verein für einen in 

Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des 

Vereins. 

(2) Ist ein Geschäftsführender Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines 

in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er 
von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 

Erweiterter Vorstand und Mitglieder 

(1) Ehrenamtlich Tätige, Organ- oder Amtsträger sowie Mitglieder des Vereins, deren 

Vergütung die Ehrenamtspauschale entsprechend § 3 Nr. 26a EStG im Jahr nicht übersteigt, 
haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, gegenüber 
dem Verein und seinen Mitgliedern, entsprechend § 31 a und b BGB nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung der Vereinstätigkeit, bei Benutzung von 
Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit 

solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
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(3) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens 
verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen 
Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie, außer bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, entsprechend § 31 b, Absatz 2 BGB vom Verein die Befreiung von der 

Verbindlichkeit verlangen. 

§ 19 Entlastung des Geschäftsführenden Vorstandes 

Sie bedeutet die Billigung der Geschäftsführung und die Anerkennung der geleisteten Arbeit, 
verbunden mit dem Ausspruch des Vertrauens für die bevorstehende Wahlperiode. Weiterhin 
bedeutet die Entlastung die Freistellung des Vorstands von Schadensersatzansprüchen für 
den Zeitraum, für den die Entlastung erteilt worden ist. Diese wirkt wie ein so genanntes 
negatives Schuldanerkenntnis (§ 397 BGB), das heißt, die Mitgliederversammlung verzichtet 

auf mögliche Schadensersatzansprüche gegen dieses Organ. 

Es gilt hier wie in § 11 festgesetzt die einfache Mehrheitsentscheidung der Mitglieder.  

§ 20 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung, der es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 21 Salvatorische Klausel 

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbstständig 
vorzunehmen, die auf Grund von Moniten des zuständigen Registergerichts oder des 
Finanzamtes notwendig werden und die den Kerngehalt einer zuvor beschlossenen 
Satzungsänderung nicht berühren. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit einstimmiger 
Mehrheit zu beschließen. In der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese 
von der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 

§ 22 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 07.09.2016 beschlossen. Sie tritt mit 

sofortiger Wirkung in Kraft.  

 

Berlin, den 07.09.2016 

 

 

Sven Theinert           Robert Wulf 

___________________________                                ____________________________ 

1. Geschäftsführender Vorstand                       2. Geschäftsführender Vorstand 

http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-mitgliederversammlung-co/entlastung
http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-mitgliederversammlung-co/entlastung
http://www.verein-aktuell.de/vereinsrecht-organisation-fuehrung/vorstand-mitgliederversammlung-co/mitgliederversammlung

